
 

Ausfüllhilfe zur Schadenanzeige 

1. Bitte für Rückfragen immer E-Mailadresse und eine 

Telefonnummer angeben! 

 

2. Überprüft lieber ein zweites Mal, ob ihr die IBAN 
vollständig und korrekt angegeben habt. 
 

3. Ihr müsst nicht angeben in welchem Fachsemester ihr 
seid, es geht hier nur um den Zeitpunkt des Schaden-
falls: Winter- oder Sommersemester plus Jahr genügt. 
 

4. Eine grobe Angabe über den Hergang genügt, solange 
die Schadenshöhe unter 100 € liegt. 
 

5. Wenn die Schadenshöhe unter 100 € liegt, müsst ihr hier 
nichts ausfüllen, bei mehr als 100 € fragt am besten bei 
euren Eltern nach, wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr 
privat haftpflichtversichert seid. 
 

6. Bitte unbedingt die Liste der beschädigten/ 
kaputten Geräte beifügen! Nicht durch die 
Versicherung abgedeckt sind Verbrauchsmaterial, wie 
z.B. Etiketten, Kabel, ... Schutzbrille, Handschuhe oder 

Mantel. 
 

7. Entspricht dem Betrag in der Zeile darüber. Denkt daran, 
dass Beträge für Schutzbrille, Etiketten, Kabel, Mantel 
abgezogen werden müssen. Diese werden nicht durch die 

Versicherung erstattet. Erstattungsfähig sind nur 
Gesamtbeträge über 25,00€. Bitte unbedingt die 
Quittung beifügen. 
 

8. Geschädigter ist euer Institut. Wenn euch beim Putzen 
oder Arbeiten mit den Geräten etwas kaputtgegangen 

ist, trifft das Institut in den meisten Fällen keine Schuld. 
 

9. Das Formular schickt ihr ohne Unterschrift gemeinsam 
mit Quittung und der Liste der kaputten Sachen an 
haftpflicht@sw-ka.de 
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